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5.2 GESAMTAUSSAGE DES JAHRESABSCHLUSSES

5.2.1 Erläuterung zur Gesamtaussage 

Die Bewertungsgrundlagen sind im Anhang des Vereins (dem Bericht als Anlage 1.3 beigefügt) zutre
dargestellt. 

Die Wertpapiere des Anlagevermögens wurden entsprechend § 253 Abs. 3 S. 4 HGB zu ihrem niedrigen
beizulegenden Börsen- bzw. Marktpreis zum Abschlussstichtag bewertet. Im Geschäftsjahr 2024 wurden
Wertpapiere mit einem Buchwert von TEUR 268 verkauft. Hier durch wurde ein Gewinn in Su
TEUR 8 erzielt. Zukäufe wurden in Höhe von TEUR 155 getätigt.

Mit notariellem Schenkungsvertrag vom 10. August 2016 wurden dem Verein von der Künstlerin LaBGC
100 Stück Gemälde zur freien Verfügung im Wege der Schenkung übertragen. Die Bewertung erfolgte
analog zum Vorjahr mit dem beizulegenden Wert in Höhe von EUR 1.

Die zugeflossenen freien und zweckgebunden Spenden wurden konform zur Verlautbarung des IDW
"Besonderheiten der Rechnungslegung Spenden sammelnder Organisationen" (IDW RS HFA 21) b
ziert, und zwar unter "Spenden" und "Zuschüsse öffentlicher Hand".  Erhaltene Spenden ohne Zwe
bundenheit wurden unter dem Posten nach dem Eigenkapital "Noch nicht verbauchte Spendenmi
lanziert und bei Inanspruchnahme bzw. Verwendung erfolgswirksam aufgelöst. Zugefloss
mit Zweckgebundenheit wurden erst bei Abruf durch den Verein erfolgswirksam erfasst. 

Das Eigenkapital wurde entsprechend IDW RS HFA 14 (Rechnungslegung von Vereinen) geg
beinhaltet das gebundene Vermögen § 58 Nr. 6 AO (Vereinsfonds Merck & Finck & Co., M
freie Rücklage gem. § 62 Nr. 3 AO und den Mittelvortrag. 

Die Zuschüsse aus öffentlicher Hand wurden entsprechend IDW HFA 21 in Verbindung mit IDW S
1/1984 i. d. F. 1990 gesondert in der Gewinn- und Verlustrechnung ausgewiesen. 

5.2.2 Feststellung zur Gesamtaussage 
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Der Verein hat die maßgeblichen Bilanzierungs- und Bewertungswahlrechte vollständig in Übereinstim
mung mit dem Vorjahr ausgeübt. 

Der Jahresabschluss vermittelt insgesamt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchfüh
rung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage
des Vereins. 

ECOVIS Wirtschaftstreuhand GmbH  Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

ändig in Übereinstim-

gesamt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchfüh-
der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

Seite 9













An
  
 

Gesundes Afrika, Gesellschaft für Medizin und Forschung e. V.
München 

 
 

 
 

Anhang zum Jahresabschluss 31.12.2024 
 
 

1. Allgemeines/Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden 

 
Der Verein hat freiwillig seine Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang 
nach den für kleine Kapitalgesellschaften geltenden Vorschriften des HGB und den für 
Vereine ergänzenden Vorschriften der Abgabenordnung aufgestellt. Des 
werden die besonderen Rechnungslegungsvorschriften für Spenden sammel
Organisationen des IDW RS HFA 21 angewendet. 
 
Der Jahresabschluss wurde unter der Annahme der Fortführung der 
Unternehmenstätigkeit aufgestellt. Im Geschäftsjahr 2024 wurde ein Jahresfehlbetrag 
in Höhe von TEUR 284 erzielt. Hierdurch wurde die Freie Rücklage in H
TEUR 56 vollständig aufgebraucht. Zum 31. Dezember 2024 wird in Summe 
Gebundene Vermögen in Höhe von TEUR 349 nur noch mit TEUR 120 durch das 
Eigenkapital gedeckt. Ursächlich für den Verlust ist im Wesentlichen die Ta
dass allgemeine Verwaltungsaufwendungen nicht mehr durch freie Spenden oder 
sonstige nicht zweckgebundene Erträge gedeckt werden konnten. Dadurch 
bestandsgefährdende Risiken vor. In 2025 konnten für die nächsten 3 Jahre 
Spendenzusagen von jährlich TEUR 200 eingeholt werden. Hierdurch können die 
allgemeinen Verwaltungsaufwendungen gedeckt werden. Weiterhin sind sämtliche 
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Dadurch liegen 

3 Jahre frei 
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iterhin sind sämtliche allgemeinen Verwaltungsaufwendungen gedeckt werden. Weiterhin sind sämtliche 
Verluste aus dem Vorjahr (rund TEUR 200 an nicht verausgabten Projektspenden) 
inzwischen ausgeglichen. 
 
In der Bilanz wurden auf der Aktivseite unter Anlagevermögen, Immaterielle 
Vermögensgegenstände sowie das Sachanlagevermögen und
Finanzanlagevermögen ausgewiesen. Das Umlaufvermögen umfasst die 
(Kunstsammlung), die Sonstigen Vermögensgegenstände sowie die Guthaben bei 
Kreditinstituten. Die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten betreffen die ze
vorausbezahlten Aufwendungen des Jahres 2025. 
 
Demgegenüber wurde auf der Passivseite das Eigenkapital bestehend aus dem 
gebundenen Vermögen, Betriebsmittelrücklage, der freien Rücklage sowie dem 
Mittelvortrag ausgewiesen. Nach dem Posten Eigenkapital erfolgt der Ausweis der 
noch nicht verbrauchten Spendenmittel sowie der Ausweis der Rückstellungen und 
Verbindlichkeiten. Unter den Verbindlichkeiten werden Verbindlichkeiten aus 
nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln, Verbindlichkeiten aus Lieferungen und 
Leistungen sowie Sonstige Verbindlichkeiten ausgewiesen. 
 
In der Gewinn- und Verlustrechnung werden nach dem Jahresüberschu
Mittelvortrag des Vorjahres sowie die Veränderungen der Betriebsmittel- und 
Rücklagen ausgewiesen, so dass sich der Mittelvortrag des laufenden Jahres err
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Die Bewertung der Vermögensgegenstände und Schulden entsprech
handelsrechtlichen Vorschriften. 
 
Der Jahresabschluss ist nach den Grundsätzen ordnungsgemäßer Buchführung 
aufgestellt. 
 
Die Immateriellen Vermögensgegenstände und das Sachanlagevermögen wurde zu 
Anschaffungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen, angesetzt.  
 
Das Finanzanlagevermögen wurde zu Anschaffungskosten bzw. mit dem niedrigeren
Stichtagskurs bewertet. 
 
Die Vorräte (Schenkung Kunstsammlung) wurden mit dem beizulegenden 
bewertet. 
 
Der Ansatz der Forderungen und der sonstigen Vermögensgegenstände erfolgt
Nennwert bzw. mit dem beizulegenden Wert. 
 
Die Guthaben bei Kreditinstituten sind mit dem Nennwert bilanziert. 
 
Die Sonstigen Rückstellungen entsprechen dem Vorsichtsprinzip und si
angemessener Höhe für ungewisse Verbindlichkeiten gebildet. Die Bewertung e
zum Erfüllungsbetrag. 
 
Die Verbindlichkeiten sind mit dem Erfüllungsbetrag angesetzt und haben eine 
Restlaufzeit bis zu einem Jahr. 
 

  
2. Erläuterungen zur Bilanz 
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2. Erläuterungen zur Bilanz 
 

2.1 Wertpapiere des Anlagevermögens 
 
Im Berichtsjahr erfolgte eine Zuschreibung in Höhe von EUR 0,00 (Vorjahr:
10.242,20). Der Ausweis zum 31.12.2024 beträgt EUR 216.303,47 (Vj.: EUR 
325.714,17). In 2024 erfolgten Verkäufe in Höhe von EUR 269.342,30 (Vj.: E
0,00) an Restbuchwerten sowie Zugänge mit EUR 158.931,60 (Vj.: EUR 0,00).
  

2.2 Forderungen und Sonstige Vermögensgegenstände 
 
Sämtliche Forderungen haben – mit Ausnahme einer Mietkaution in Höhe von EUR 
3.825,00 (Vj. EUR 3.825,00) - eine Restlaufzeit von unter einem Jahr. 

 
2.3 Gebundenes Vermögen 

 
Das gebundene Vermögen beträgt unverändert gegenüber dem Vorjahr
348.647,00.  
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2.4 Freie Rücklage 
 

Der Bestand der freien Rücklage beträgt zum 31.12.2024 EUR 0,00
31.12.2023: EUR 55.803,03). 

 
2.5 Mittelvortrag 

 
Der Mittelvortrag entwickelt sich wie folgt: 
 

 EUR 
Mittelvortrag Vorjahr 
Jahresfehlbetrag 2024 -284.136,80
Entnahme aus der Betriebsmittelrücklage 2024 
Entnahme aus freien Rücklagen 2024 55.803,03
Mittelvortrag 31.12.2024 -228.333,77

 
2.6 Noch nicht verbrauchte Spendenmittel 

 
Die noch nicht verbrauchten Spendenmittel entwickelten sich in 2024 wie folgt:
 

  
Stand 

01.01.2024 
EUR 

 
Zuführung 

2024 
EUR 

 
Verwendung 

2024 
EUR 

Sta
31.12.202

EUR
 
Freie Spenden 

 
0,00 

 
218.450,96 

 
218.450,96 

 
Die Zuführung ergibt sich aus den in 2024 vereinnahmten freien Spenden in H
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Stand 

31.12.2024 
EUR 

 
0,00 

den in Höhe von Die Zuführung ergibt sich aus den in 2024 vereinnahmten freien Spenden in H
EUR 218.450,96. In 2024 wurden insgesamt EUR 218.450,96 an 
Spendeneinnahmen verausgabt und entsprechend über den Ertrag aus 
Spendenverbrauch des Geschäftsjahres 2024 verwendet. 
 

2.7 Sonstige Rückstellungen 
 

Die Sonstigen Rückstellungen betreffen im Wesentlichen Erstellungs
Prüfungskosten für den Jahresabschluss sowie Kosten für den Tätigkeitsbericht
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2.8 Verbindlichkeiten aus noch nicht verwendeten zweckgebundenen Spende
 

Arbeitsbereich  
Stand 

01.01.2024 
EUR 

 
Zuführung 

2024 
EUR 

 
Verwendung 

2024 
EUR 

Sta
31.12.202

EUR
Nahrung Somalia, 
Südsudan, 
Simbabwe, Ruanda 

17.235,70 39.000,00 27.235,70 29.000,00

Gesundheit/Nothilfe 
Banadir, Senegal, 
Karonghi, Nigeria, 
Uganda,Kenia, 
Ghana, Südsudan, 
Malawi  

241.419,17 469.830,00 
 

599.532,54 
 

111.716,63

  
258.654,87 

 
508.830,00 

 
626.768,24 

 
140.716,

 
Die Verbindlichkeiten aus noch nicht verwendeten zweckgebundenen Spenden
betragen zum 31.12.2024 EUR 140.716,63 (Vj.: EUR 258.654,87).  

 
 

3. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung 
 

3.1 Ertrag aus verbrauchten Spenden des Geschäftsjahres 
 

Unter der Position Ertrag aus Spendenverbrauch des Geschäftsjahres werden 
Spendeneinnahmen als Einnahmen erfasst, die im Geschäftsjahr auch verausgabt 
wurden.  
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Ertrag aus Spendenverbrauch 
 des Geschäftsjahres 

2024 2023 
EUR 

Spenden 844.719,20 1.360.589,
Auflagen, Bußgelder, Strafgelder 600,00   5.215,00
Mitgliedsbeiträge 0,00 
 845.319,20 1.365.804,
 
Die tatsächlichen Spendeneinnahmen, Einnahmen Auflagen – Bußgelder – Strafgelder 
– und Mitgliedsbeiträge in 2024 betragen EUR 727.380,96 (Vorjahr
1.145.600,46).  

 
3.2 Zuschüsse öffentliche Hand 

 
In 2024 wurden Zuschüsse der öffentlichen Hand in Höhe von EUR 1.904.651,99
(Vorjahr EUR 2.567.644,58) für diverse Förderprojekte vereinnahmt. 
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3.3 Sonstige betriebliche Erträge 

 
In den sonstigen betrieblichen Erträgen werden im Wesentlichen Erträge aus der 
Auflösung von Rückstellungen in Höhe von EUR 1.050,00 (Vorjahr EUR 
realisierte Kursgewinne aus dem Abgang von Wertpapieren des 
Finanzanlagevermögens in Höhe von EUR 8.152,20 (Vorjahr EUR 
Zuschreibungen Wertpapiere Finanzanlagevermögen in Höhe von EUR 0,00 
EUR 10.242,20) sowie Erträge aus Lohnfortzahlungen in Höhe von EUR 
(Vorjahr EUR 3.908,85). Ferner war im Vorjahr die 2. Ausgleichszahlung für die 
Aufgabe der Marke „Amref“ im Rahmen der Neupositionierung „Gesundes A
Höhe von EUR 102.115,56 enthalten. 

 
3.4 Projektausgaben 

 
Die Projektausgaben – sämtliche für Afrika - in Höhe von EUR 2.494.319,95 
EUR 3.565.537,23) betreffen die Arbeitsbereiche Gesundheit mit EUR 187.793,75
(Vorjahr EUR 176.752,49), Ernährungsprogramme mit EUR 0,00 (Vorjahr 
292.953,47), Projekte BMZ/GIZ/engagement global gGmbH (Nahrung, 
Nothilfe, Gesundheit) mit EUR 2.100.039,06 (Vorjahr EUR 2.460.016,27), Proje
Nothilfe EUR 203.857,40 (Vorjahr EUR 618.620,10) sowie sonstige Projekte EUR 
2.629,74 (Vorjahr EUR 17.194,90).   

 
3.5 Personalkosten, Abschreibungen, sonstige Aufwendungen 

 
Die Ausgaben der Gesundes Afrika-Geschäftsstelle beliefen sich im Jahr 202
EUR 558.124,28 (Vorjahr EUR 576.181,94). Bzgl. einer detaillierten Aufglieder
wird auf den nachfolgenden Projektbericht/Ergebnisrechnung nach Sparten 
Funktionen unter Punkt 4. verwiesen. 

 

Anlage 1.3 

Erträge aus der 
(Vorjahr EUR 645,09), 

pieren des 
EUR 0,00), 

 (Vorjahr 
 4.882,52 

ung für die 
onierung „Gesundes Afrika“ in 

 (Vorjahr 
187.793,75 

(Vorjahr EUR 
(Nahrung, Wash, 

, Projekte 
tige Projekte EUR 

2024 auf 
Aufgliederung 

ach Sparten und 

 
 

4. Projektbericht/Ergebnisrechnung nach Sparten und Funktionen 
Nachfolgend wird die Ergebnisrechnung nach Sparten und Funktionen an die 
Richtlinien des Deutschen Zentralinstituts für Soziale Fragen (DZI) dargestellt:
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Projektausgaben 
(Projektförderung)

Projektausgaben 
(Projektbegleitung)

Werbung Verwaltung

Projektausgaben 2.494.319,95 €

Gesundheit 187.793,75 €

Ernährungsporgramme 0,00 €

BMZ/GIZ Nahrung, Gesundheit, Wash, Nothilfe 2.100.039,06 €

Nothilfe 203.857,40 €

sonstige 2.629,74 €

Personalaufwand 104.434,06 € 197.795,05 € 79.690,86 €

Sonstige betriebliche Aufwendungen 0,00 € 13.498,18 € 27.783,61 €

Raumkosten 0,00 € 13.498,18 € 0,00 €

Hausmeisterkosten, Reinigung, Instandh. 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Versicherungen 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Reisekosten 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Bürobedarf und EDV, Porto, Telefon 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Werbung und Veranstaltungen 0,00 € 0,00 € 27.783,61 €
Buchführung, Prüfungskosten, Beratung 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Nebenkosten des Geldverkehrs 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Sonstiges 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Abschreibungen 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Gesamtausgaben 2.598.754,01 211.293,23 107.474,47

85,1% 6,9% 3,5%

Projektförderung Projektbegleitung Werbung Verwaltung

Projektausgaben 2.494.319,95 €

Projektausgaben Werbe- und Verwaltungs- ausgaben

Aufwand 2024  nach Sparten

Projektausgaben Werbe- und Verwaltungs- ausgaben

Anlage 3
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Verwaltung Summe ideeller Bereich

2.494.319,95 €

50.183,71 € 432.103,68 €

81.060,64 € 122.342,43 €

7.729,34 €

2.673,95 €

4.303,44 €

2.290,73 €

4.348,35 €

0,00 €

45.007,34 €

4.711,21 €

9.996,28 €

3.678,17 € 3.678,17 €

134.922,52 3.052.444,23

4,5% 100%

Verwaltung Summe ideeller Bereich

2.494.319,95 €Projektausgaben 2.494.319,95 €

Personalaufwand 104.434,06 € 197.795,05 € 79.690,86 €

Sonstige betriebliche Aufwendungen 0,00 € 13.498,18 € 27.783,61 €

Abschreibungen 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Gesamtausgaben 2.598.754,01 € 211.293,23 € 107.474,47 €

Prozent 85,1% 6,9% 3,5%

92,0%

2.494.319,95 €

50.183,71 € 432.103,68 €

81.060,64 € 122.342,43 €

3.678,17 € 3.678,17 €

134.922,52 € 3.052.444,23 €

4,5%

8,0%

.1
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2024
Projektausgaben 
(Projektförderung)

Projektausgaben 
(Projektbegleitung)

Ertrag aus Spendenverbrauch 845.319,20 €

Zuschüsse öffentliche Hand 1.904.651,99 €

Sonstige betriebliche Erträge 14.128,83 €

Projektausgaben 2.494.319,95 € 2.494.319,95 €

Personalaufwand 432.103,68 € 104.434,06 € 197.795,05 €

Sonstige betriebliche Aufwendungen 122.342,43 € 0,00 € 13.498,18 €

Abschreibungen 3.678,17 €

Zinserträge 4.276,80 €

Zinsen und ähnliche Aufwendungen 69,39 €

Ergebnis -284.136,80 €

Steuern 0,00 €

Jahresüberschuss/-fehlbetrag -284.136,80 €

Mittelvortrag aus Vorjahren 0,00 €

Entnahme aus der Betriebsmittelrücklage 0,00 €

Entnahme aus freie Rücklagen 55.803,03 €

Mittelvortrag -228.333,77 €

Einnahmen und Aufwand 2024 nach Sparten

Ideeller Bereich

Anlage 3
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Werbung Verwaltung Zweckbetrieb
Wirtschaftlicher 

Geschäftsbetrieb
Vermögens- 
verwaltung

5.976,63 € 0,00 € 0,00 € 8.152,20 €

79.690,86 € 50.183,71 € 0,00 €

27.783,61 € 81.060,64 € 0,00 € 0,00 €

3.678,17 €

4.276,80 €

69,39 €

0,00 €

2024 nach Sparten

Andere Bereiche

.1
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2024
Projektausgaben 

(Projektförderung)
Projektausgaben 

(Projektbegleitung)
Werbung Verwaltung

Ertrag aus Spendenverbrauch
Spenden 844.719,20 €

Mitgliedsbeiträge 0,00 €
Bußgelder 600,00 €

Zuschüsse öffentliche Hand 1.904.651,99 €

Sonstige betriebliche Erträge 14.128,83 € 5.976,63 

Projektausgaben
Gesundheit 187.793,75 € 187.793,75 €

Ernährungsporgramme 0,00 € 0,00 €

BMZ/GIZ Nahrung, Gesundheit, Wash, Nothilfe 2.100.039,06 € 2.100.039,06 €

Nothilfe 203.857,40 € 203.857,40 €

Sonstige 2.629,74 € 2.629,74 €

Personalaufwand 432.103,68 € 104.434,06 € 197.795,05 € 79.690,86 € 50.183,71 

Sonstige betriebliche Aufwendungen
Raumkosten 21.227,52 € 13.498,18 € 0,00 € 7.729,34 

Hausmeisterkosten, Reinigung, Instandh. 2.673,95 €        0,00 € 2.673,95 

Versicherungen, Beiträge 4.303,44 €        4.303,44 

Reisekosten 2.290,73 €        2.290,73 

Bürobedarf und EDV, Porto, Telefon 4.348,35 € 4.348,35 

Werbung und Veranstaltungen 27.783,61 € 27.783,61 €
Buchführung, Prüfungskosten, Beratung 45.007,34 € 45.007,34 

0,00 € 0,00 

Nebenkosten des Geldverkehrs 4.711,21 € 0,00 € 4.711,21 

Sonstiges 9.996,28 € 9.996,28 

Abschreibungen auf Sachanlagevermögen 3.678,17 € 3.678,17 

Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 4.276,80 €

Zinsen und ähnliche Aufwendungen, AFA WP FAV 69,39 €

Ergebnis -284.136,80 €

Steuern 0,00 €

Jahresüberschuss/-fehlbetrag -284.136,80 €

Mittelvortrag aus Vorjahren 0,00

Einnahmen und Aufwand 2024 nach Sparten

Ideeller Bereich

Anlage 3
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Zweckbetrieb
Wirtschaftlicher 

Geschäftsbetrieb
Vermögens- 
verwaltung

976,63 € 0,00 € 0,00 € 8.152,20 €

50.183,71 € 0,00 €

7.729,34 € 0,00 €

2.673,95 €

303,44 € 0,00 €

290,73 €

348,35 €

45.007,34 € 0,00 €

00 €

4.711,21 €

996,28 € 0,00 €

678,17 €

4.276,80 €

69,39 €

0,00 €

2024 nach Sparten

Andere Bereiche

Entnahme aus der Betriebsmittelrücklage 0,00 €

Entnahme aus freie Rücklagen 55.803,03 €

Mittelvortrag -228.333,77 €

.1Anlage 1.3
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5. Sonstige Angaben 
 

5.1 Sonstige Angaben 
 

Der Verein Gesundes Afrika, Gesellschaft für Medizin und Forschung in Afrika 
München, ist im Vereinsregister des Amtsgerichts München unter Abteilung VR
unter Nummer 6922 eingetragen. Seit der Gründung ist der Verein vom Finan
München für Körperschaften als gemeinnützig anerkannt, zuletzt in der Anla
Körperschaftsteuerbescheid 2023 vom 27.08.2025. 
 
5.2 Organe 

 
Organe des Vereins sind der Vorstand und das Kuratorium. 

 
5.2.1 Vorstand 

 
Dem Vorstand gehören 2024 an: 
 
Amadou Diallo, Kaufmann, Rheinbach; Vorsitzender  
Dr. med. Marcus Leonhardt, Arzt, Hannover; (stellv. Vorsit
Geschäftsführender Vorstand); 
Dr. Nikolaus Schumacher, Arzt/Unternehmensberater, München. 

 
5.2.2 Kuratorium 

 
Die folgenden namhaften Persönlichkeiten aus Wirtschaft, Politik und Medien 
setzen sich aktiv mit ihren Mitteln, Kontakten und Ideen für den Verein ei

 
  Herr Dr. Joachim Feldges  

Anlage 1.3 

in Afrika e. V., 
ung VR-Nr. 

Finanzamt 
zuletzt in der Anlage zum 

llv. Vorsitzender; 

und Medien 
een für den Verein ein. 

  Herr Dr. Joachim Feldges  
Herr Frau Stephanie Bschorr, München 
Frau Prof. Dr. Marion Kiechle, München 

  Herr Günter Nooke, Berlin 
  Herr Dr. Imeyen Ebong, München 
  Frau Nanna Seeger, Berlin 

Dr. Matthias Suermondt, Berlin 
Frau Julia Weiß, Berlin 
Herr Florian Witt, Frankfurt  
Herr Michael Höchsmann, Düsseldorf 
 

 
5.3 Mitarbeiter 

 
Die durchschnittliche Zahl der Mitarbeiter im Jahr 2024 betrug: 7,0 
Vollzeitbeschäftigte und 6,0 (Vj. 6,0) Teilzeitbeschäftigte. Zum 31.12.202
7,0 (Vj. 7,0) Vollzeitbeschäftigte, 6,0 (Vj. 5,0) Teilzeitbeschäftigte
Arbeitnehmer beschäftigt.  
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Prüfungsbericht zum 31. Dezember 2024 Gesundes Afrika, Gesellschaft für Medizin und Forschung in Afrika e.V.

2.4  SONSTIGES

Der Vorjahresabschluss wurde in dem Finanzbericht des Vereins auf dessen Homepage offengelegt.

Das Deutsche Zentralinstitut für soziale Fragen (DZI), Berlin, hat dem Verein bestätigt, dass die Or
sation Gesundes Afrika die Leitlinien zur Selbstverpflichtung Spenden sammelnder Organisationen als
Grundlage ihrer Arbeit anerkannt hat. Sie hat alle dazu erforderlichen Angaben nach eigenem Bekunden
richtig und vollständig gemacht und belegt. Diese wurden nach Prüfung in das Wohlfahrtsarchiv des DZI
aufgenommen. Die Organisation ist berechtigt, das abgebildete Spenden-Siegel zu führen. Seine Gültig
keit endet mit Ablauf des ersten Quartals 2026.
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ECOVIS Wirtschaftstreuhand GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Anlage 2

Seite 2





1. Geltungsbereich

(1) Die Auftragsbedingungen gelten für Verträge zwischen Wirtschafts-
prüferinnen, Wirtschaftsprüfern oder Wirtschaftsprüfungsgesellschaften
(im Nachstehenden zusammenfassend „Wirtschaftsprüfer“ genannt) und
ihren Auftraggebern über Prüfungen, Steuerberatung, Beratungen in wirt-
schaftlichen Angelegenheiten und sonstige Aufträge, soweit nicht etwas
anderes ausdrücklich in Textform vereinbart oder gesetzlich zwingend
vorgeschrieben ist.

(2) Dritte können nur dann Ansprüche aus dem Vertrag zwischen Wirt-
schaftsprüfer und Auftraggeber herleiten, wenn dies vereinbart ist oder
sich aus zwingenden gesetzlichen Regelungen ergibt. Im Hinblick auf
solche Ansprüche gelten diese Auftragsbedingungen auch diesen Dritten
gegenüber. Einreden und Einwendungen aus dem Vertragsverhältnis mit
dem Auftraggeber stehen dem Wirtschaftsprüfer auch gegenüber Dritten
zu.

2. Umfang und Ausführung des Auftrags

(1) Gegenstand des Auftrags ist die vereinbarte Leistung, nicht ein
bestimmter wirtschaftlicher Erfolg. Der Auftrag wird nach den Grundsät-
zen ordnungsmäßiger Berufsausübung ausgeführt. Der Wirtschaftsprüfer 
übernimmt im Zusammenhang mit seinen Leistungen keine Aufgaben
der Geschäftsführung. Der Wirtschaftsprüfer ist für die Nutzung oder
Umsetzung der Ergebnisse seiner Leistungen nicht verantwortlich. Der
Wirtschaftsprüfer ist berechtigt, sich zur Durchführung des Auftrags sach-
verständiger Personen zu bedienen.

(2) Die Berücksichtigung ausländischen Rechts bedarf – außer bei
betriebswirtschaftlichen Prüfungen – der ausdrücklichen Vereinbarung in
Textform.

(3) Ändert sich die Sach- oder Rechtslage nach Abgabe der abschlie-
-

tet, den Auftraggeber auf Änderungen oder sich daraus ergebende Folge-
rungen hinzuweisen.

(1) Der Auftraggeber hat dafür zu sorgen, dass dem Wirtschaftsprüfer

unverbindlich. Sofern nicht anders gesetzlich vorgesehen oder vertrag
vereinbart, sind mündliche Erklärungen und Auskün
prüfers nur dann verbindlich, wenn sie in Textform bestätigt werden. Er-
klärungen und Auskünfte des Wirtschaftsprüfers außerhalb des erteilten 
Auftrags sind stets unverbindlich.

(Arbeitsergebnisse oder Auszüge von Arbeitsergebnissen – sei es im Ent-
wurf oder in der Endfassung) oder die Information über das Tätigwerden 
des Wirtschaftsprüfers für den Auftraggeber an einen Dritten bedarf der 
in Textform erteilten Zustimmung des Wirtschaftsprüfers, es sei 
Auftraggeber ist zur Weitergabe oder Information aufgrund eines Geset-

die Information über das Tätigwerden des Wirtschaftsprüfers für den Auf-
traggeber zu Werbezwecken durch den Auftraggeber sind unzulässig.

7. Mängelbeseitigung

(1) Bei etwaigen Mängeln hat der Auftraggeber Anspruch auf Nacherfül-
lung durch den Wirtschaftsprüfer. Nur bei Fehlschlagen
unberechtigter Verweigerung, Unzumutbarkeit oder Unmöglichkeit der
Nacherfüllung kann er die Vergütung mindern oder vom Vertrag zurü
treten; ist der Auftrag nicht von einem Verbraucher erteilt worden
der Auftraggeber wegen eines Mangels nur dann vom Vertrag zurü
ten, wenn die erbrachte Leistung wegen Fehlschlagens, Unterlassung,
Unzumutbarkeit oder Unmöglichkeit der Nacherfüllung
resse ist. Soweit darüber hinaus Schadensersatzansprüche bestehen, gilt 
Nr. 9.

(2) Ein Nacherfüllungsanspruch aus Abs. 1 muss vom Auftra
verzüglich in Textform geltend gemacht werden. Nacherfü
che nach Abs. 1, die nicht auf einer vorsätzlichen Handlung beruhen, ver-
jähren nach Ablauf eines Jahres ab dem gesetzlichen Verjährungsbeginn.

und dgl.) des Wirtschaftsprüfers enthalten sind, können jederzeit vom

Allgemeine Auftragsbedingungen
für
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(1) Bei etwaigen Mängeln hat der Auftraggeber Anspruch auf Nacherfül-
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unberechtigter Verweigerung, Unzumutbarkeit oder Unmöglichkeit der
Nacherfüllung kann er die Vergütung mindern oder vom Vertrag zurück-

ag nicht von einem Verbraucher erteilt worden, so kann 
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darüber hinaus Schadensersatzansprüche bestehen, gilt 

ss vom Auftraggeber un-
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hen Handlung beruhen, ver-
jähren nach Ablauf eines Jahres ab dem gesetzlichen Verjährungsbeginn.

en sind, können jederzeit vom(1) Der Auftraggeber hat dafür zu sorgen, dass dem Wirtschaftsprüfer
alle für die Ausführung des Auftrags notwendigen Unterlagen und weite-
ren Informationen rechtzeitig übermittelt werden und ihm von allen Vor-
gängen und Umständen Kenntnis gegeben wird, die für die Ausführung
des Auftrags von Bedeutung sein können. Dies gilt auch für die Unterla-
gen und weiteren Informationen, Vorgänge und Umstände, die erst wäh-
rend der Tätigkeit des Wirtschaftsprüfers bekannt werden. Der Auftragge-
ber wird dem Wirtschaftsprüfer geeignete Auskunftspersonen benennen.

(2) Auf Verlangen des Wirtschaftsprüfers hat der Auftraggeber die Voll-
ständigkeit der vorgelegten Unterlagen und der weiteren Informationen
sowie der gegebenen Auskünfte und Erklärungen in einer vom Wirt-
schaftsprüfer formulierten Erklärung in gesetzlicher Schriftform oder einer 
sonstigen vom Wirtschaftsprüfer bestimmten Form zu bestätigen.

4. Sicherung der Unabhängigkeit

(1) Der Auftraggeber hat alles zu unterlassen, was die Unabhängigkeit
der Mitarbeiter des Wirtschaftsprüfers gefährdet. Dies gilt für die Dauer
des Auftragsverhältnisses insbesondere für Angebote auf Anstellung oder 
Übernahme von Organfunktionen und für Angebote, Aufträge auf eigene
Rechnung zu übernehmen.

(2) Sollte die Durchführung des Auftrags die Unabhängigkeit des Wirt-
schaftsprüfers, die der mit ihm verbundenen Unternehmen, seiner Netz-
werkunternehmen oder solcher mit ihm assoziierten Unternehmen, auf

wie auf den Wirtschaftsprüfer, in anderen Auftragsverhältnissen beein-
trächtigen, ist der Wirtschaftsprüfer zur außerordentlichen Kündigung des 
Auftrags berechtigt.

5. Berichterstattung und mündliche Auskünfte

Soweit der Wirtschaftsprüfer Ergebnisse im Rahmen der Bearbeitung des 
Auftrags in gesetzlicher Schriftform oder Textform darzustellen hat, ist al-
lein diese Darstellung maßgebend. Entwürfe solcher Darstellungen sind

und dgl.) des Wirtschaftsprüfers enthalten sind, können jederzeit vom
Wirtschaftsprüfer auch Dritten gegenüber berichtigt werden. Unrichtigkei-

enthaltene Ergebnisse infrage zu stellen, berechtigen diesen, die Äuße-
rung auch Dritten gegenüber zurückzunehmen. In den vorgenannten Fäl-
len ist der Auftraggeber vom Wirtschaftsprüfer tunlichst vor

(1) Der Wirtschaftsprüfer ist nach Maßgabe der Gesetze (§ 323 Abs. 1

de, die ihm bei seiner Berufstätigkeit anvertraut oder bekannt werden,
Stillschweigen zu bewahren, es sei denn, dass der Auftrag

(2) Der Wirtschaftsprüfer wird bei der Verarbeitung von personenbezo-
genen Daten die nationalen und europarechtlichen Regel
tenschutz beachten.

9. Haftung

(1) Für gesetzlich vorgeschriebene Leistungen des Wirtschaftsprüfer
insbesondere Prüfungen, gelten die jeweils anzuwendenden gesetzlichen 
Haftungsbeschränkungen, insbesondere die Haftungsbeschränkung des
§ 323 Abs. 2 HGB.

(2) Sofern weder eine gesetzliche Haftungsbeschränkung Anwendung

Anspruch des Auftraggebers aus dem zwischen ihm und dem Wirt
prüfer bestehenden Vertragsverhältnis auf Ersatz eines fahrlä
sachten Schadens, mit Ausnahme von Schäden aus der Verletzung von

des Herstellers nach § 1 ProdHaftG begründen, gemäß § 54a Abs. 1
Nr. 2 WPO auf 4 Mio. € beschränkt. Gleiches gilt für Ansprüc
aus oder im Zusammenhang mit dem Vertragsverhältnis gegenüber dem
Wirtschaftsprüfer geltend machen.A
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(3) Leiten mehrere Anspruchsteller aus dem mit dem Wirtschaftsprüfer be-
-

letzung des Wirtschaftsprüfers her, gilt der in Abs. 2 genannte Höchstbetrag 

(4) Der Höchstbetrag nach Abs. 2 bezieht sich auf einen einzelnen Scha-
densfall. Ein einzelner Schadensfall ist auch bezüglich eines aus mehreren 

-

Rücksicht darauf, ob Schäden in einem oder in mehreren aufeinanderfol-
genden Jahren entstanden sind. Dabei gilt mehrfaches auf gleicher oder 
gleichartiger Fehlerquelle beruhendes Tun oder Unterlassen als einheitliche 

rechtlichem oder wirtschaftlichem Zusammenhang stehen. In diesem Fall 
kann der Wirtschaftsprüfer nur bis zur Höhe von 5 Mio. € in Anspruch ge-
nommen werden.

(5) Ein Schadensersatzanspruch erlischt, wenn nicht innerhalb von sechs 
Monaten nach der in Textform erklärten Ablehnung der Ersatzleistung Klage 
erhoben wird und der Auftraggeber auf diese Folge hingewiesen wurde. Dies 
gilt nicht für Schadensersatzansprüche, die auf vorsätzliches Verhalten zu-
rückzuführen sind, sowie bei einer schuldhaften Verletzung von Leben, Kör-

 
nach § 1 ProdHaftG begründen. Das Recht, die Einrede der Verjährung gel-
tend zu machen, bleibt unberührt.

(6) § 323 HGB bleibt von den Regelungen in Abs. 2 bis 5 unberührt.

(1) Ändert der Auftraggeber nachträglich den durch den Wirtschaftsprüfer 
geprüften und mit einem Bestätigungsvermerk versehenen Abschluss oder 
Lagebericht, darf er diesen Bestätigungsvermerk nicht weiterverwenden.

Hat der Wirtschaftsprüfer einen Bestätigungsvermerk nicht erteilt, so ist 
ein Hinweis auf die durch den Wirtschaftsprüfer durchgeführte Prüfung im  

in gesetzlicher Schriftform erteilter Einwilligung des Wirtschaftsprüfers und 
mit dem von ihm genehmigten Wortlaut zulässig.

(2) Widerruft der Wirtschaftsprüfer den Bestätigungsvermerk, so darf der 
Bestätigungsvermerk nicht weiterverwendet werden. Hat der Auftraggeber 
den Bestätigungsvermerk bereits verwendet, so hat er auf Verlangen des 
Wirtschaftsprüfers den Widerruf bekanntzugeben.

(3) Der Auftraggeber hat Anspruch auf fünf Berichtsausfertigungen. Weite-
re Ausfertigungen werden besonders in Rechnung gestellt.

(1) Der Wirtschaftsprüfer ist berechtigt, sowohl bei der Beratung in steuer-
lichen Einzelfragen als auch im Falle der Dauerberatung die vom Auftrag-
geber genannten Tatsachen, insbesondere Zahlenangaben, als richtig und 
vollständig zugrunde zu legen; dies gilt auch für Buchführungsaufträge. Er 

(5) Sofern der Wirtschaftsprüfer auch Steuerberater ist und die Steue
beratervergütungsverordnung für die Bemessung der Vergütung anzuwen-
den ist, kann eine höhere oder niedrigere als die gesetzliche Vergütung in 
Textform vereinbart werden.

(6) Die Bearbeitung besonderer Einzelfragen der Einkomm
perschaftsteuer, Gewerbesteuer und Einheitsbewertung sowie a
der Umsatzsteuer, Lohnsteuer, sonstigen Steuern und Abgaben erfolgt auf 
Grund eines besonderen Auftrags. Dies gilt auch für

a) die Bearbeitung einmalig anfallender Steuerangelegenheiten, z.B. auf 
dem Gebiet der Erbschaftsteuer und Grunderwerbsteuer,

b) die Mitwirkung und Vertretung in Verfahren vor den Gerichten der 
Finanz- und der Verwaltungsgerichtsbarkeit sowie in Steuerstrafsachen,

c) die beratende und gutachtliche Tätigkeit im Zusammenhang mit 
Umwandlungen, Kapitalerhöhung und -herabsetzung, Sanierung, 
Eintritt und Ausscheiden eines Gesellschafters, Betrieb
Liquidation und dergleichen und

d) die Unterstützung bei der Erfüllung von Anzeige- und Dokumentation

(7) Soweit auch die Ausarbeitung der Umsatzsteuerjahreserklärung al
zusätzliche Tätigkeit übernommen wird, gehört dazu nicht die Überprüfung 
etwaiger besonderer buchmäßiger Voraussetzungen sowie die Frage, ob 
alle in Betracht kommenden umsatzsteuerrechtlichen Vergünstigungen 
wahrgenommen worden sind. Eine Gewähr für die vollständige Erfassung 
der Unterlagen zur Geltendmachung des Vorsteuerabzugs 
nommen.

12. Elektronische Kommunikation

Die Kommunikation zwischen dem Wirtschaftsprüfer und dem Auftraggeber 
kann auch per E-Mail erfolgen. Soweit der Auftraggeber eine Kommunika-
tion per E-Mail nicht wünscht oder besondere Sicherheitsanforderungen 
stellt, wie etwa die Verschlüsselung von E-Mails, wird der Auftraggeber den 
Wirtschaftsprüfer entsprechend in Textform informieren.

13. Vergütung

(1) Der Wirtschaftsprüfer hat neben seiner Gebühren- oder Honorarforde-
rung Anspruch auf Erstattung seiner Auslagen; die Umsat
sätzlich berechnet. Er kann angemessene Vorschüsse auf Vergütu
Auslagenersatz verlangen und die Auslieferung seiner Leistung von der vol-
len Befriedigung seiner Ansprüche abhängig machen. Mehrere Auftraggeber 
haften als Gesamtschuldner.

(2) Ist der Auftraggeber kein Verbraucher, so ist eine Aufrechnung gegen 
Forderungen des Wirtschaftsprüfers auf Vergütung und Auslagenersatz nur 
mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Forderungen zulä

14. Streitschlichtungen

auch Steuerberater ist und die Steuer- 
gütung anzuwen-

ann eine höhere oder niedrigere als die gesetzliche Vergütung in 

mmensteuer, Kör-
besteuer und Einheitsbewertung sowie aller Fragen 

uer, Lohnsteuer, sonstigen Steuern und Abgaben erfolgt auf 

anfallender Steuerangelegenheiten, z.B. auf 
dem Gebiet der Erbschaftsteuer und Grunderwerbsteuer,

ung und Vertretung in Verfahren vor den Gerichten der  
Finanz- und der Verwaltungsgerichtsbarkeit sowie in Steuerstrafsachen,

c) die beratende und gutachtliche Tätigkeit im Zusammenhang mit  
Umwandlungen, Kapitalerhöhung und -herabsetzung, Sanierung,  

hafters, Betriebsveräußerung, 

d) die Unterstützung bei der Erfüllung von Anzeige- und Dokumentations-

euerjahreserklärung als 
en wird, gehört dazu nicht die Überprüfung 

ungen sowie die Frage, ob 
hen Vergünstigungen 

wahrgenommen worden sind. Eine Gewähr für die vollständige Erfassung 
der Unterlagen zur Geltendmachung des Vorsteuerabzugs wird nicht über-

haftsprüfer und dem Auftraggeber 
Auftraggeber eine Kommunika-

der besondere Sicherheitsanforderungen 
der Auftraggeber den 

hat neben seiner Gebühren- oder Honorarforde-
Anspruch auf Erstattung seiner Auslagen; die Umsatzsteuer wird zu-

sse auf Vergütung und 
ng seiner Leistung von der vol-

len Befriedigung seiner Ansprüche abhängig machen. Mehrere Auftraggeber 

(2) Ist der Auftraggeber kein Verbraucher, so ist eine Aufrechnung gegen 
gütung und Auslagenersatz nur 

en Forderungen zulässig.

vollständig zugrunde zu legen; dies gilt auch für Buchführungsaufträge. Er 
hat jedoch den Auftraggeber auf von ihm festgestellte wesentliche Unrichtig-
keiten hinzuweisen.

(2) Der Steuerberatungsauftrag umfasst nicht die zur Wahrung von Fristen 
erforderlichen Handlungen, es sei denn, dass der Wirtschaftsprüfer hierzu 
ausdrücklich den Auftrag übernommen hat. In diesem Fall hat der Auftrag-
geber dem Wirtschaftsprüfer alle für die Wahrung von Fristen wesentlichen 
Unterlagen, insbesondere Steuerbescheide, so rechtzeitig vorzulegen, dass 
dem Wirtschaftsprüfer eine angemessene Bearbeitungszeit zur Verfügung 
steht.

(3) Mangels einer anderweitigen Vereinbarung in Textform umfasst die lau-
fende Steuerberatung folgende, in die Vertragsdauer fallenden Tätigkeiten:

a) Ausarbeitung und elektronische Übermittlung der Jahressteuererklärun-
gen, einschließlich E-Bilanzen, für die Einkommensteuer, Körperschaft-
steuer und Gewerbesteuer, und zwar auf Grund der vom Auftraggeber 
vorzulegenden Jahresabschlüsse und sonstiger für die Besteuerung 
erforderlichen Aufstellungen und Nachweise

b) Nachprüfung von Steuerbescheiden zu den unter a) genannten Steuern

c) Verhandlungen mit den Finanzbehörden im Zusammenhang mit den 
unter a) und b) genannten Erklärungen und Bescheiden

d) Mitwirkung bei Betriebsprüfungen und Auswertung der Ergebnisse von 
Betriebsprüfungen hinsichtlich der unter a) genannten Steuern

e) Mitwirkung in Einspruchs- und Beschwerdeverfahren hinsichtlich der 
unter a) genannten Steuern.

Der Wirtschaftsprüfer berücksichtigt bei den vorgenannten Aufgaben die  

(4) Erhält der Wirtschaftsprüfer für die laufende Steuerberatung ein  
Pauschalhonorar, so sind mangels anderweitiger Vereinbarungen in Text-
form die unter Abs. 3 Buchst. d) und e) genannten Tätigkeiten gesondert 
zu honorieren.

Der Wirtschaftsprüfer ist nicht bereit, an Streitbeilegungsverf
Verbraucherschlichtungsstelle im Sinne des § 2 des Verbraucherstreitbei-
legungsgesetzes teilzunehmen.

Für den Auftrag, seine Durchführung und die sich hieraus ergebenden 
Ansprüche gilt nur deutsches Recht.
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